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Niederschrift  
 

über die öffentliche Sitzung des Finanzausschusses Kleinwallstadt, 
am Dienstag, den 07.02.2023 um 19.00 Uhr 

in der Zehntscheune Kleinwallstadt, Mittlere Torstr. 3 
 
Nummer: 
Dauer: 

01/2023 
19.00 Uhr bis 19.27 Uhr (nichtöffentliche Sitzung bis 20.07 Uhr) 

 

Vorsitz: 
Schriftführer: 

1. Bürgermeister Thomas Köhler 
Kämmerer Peter Maidhof 

 

Mitglieder des Finanzausschuss anwe-
send 

ent-
schuldigt 

unent-
schuldigt 

Bemerkungen 

Dr. Jung Jürgen CSU          Vertr. v. MGR Alexander Kaufmann 

Dr. Rohe Uwe CSU          Vertr. v. MGRin Julia Seitz 

Morhard Gerd CSU           

Seuffert Ludwig FWG           

Pfeifer Thomas FWG           

Dr. Daus Andreas FWG           

Kroth Jürgen SPD           

Ostheimer Helga SPD           

Landwehr-Büttner Peter B90/G          Vertr. v. MGRin Hannelore Kreuzer 

 
Weitere Anwesende: MGR Robert Rodenhausen (zur Info) 

 
Tagesordnung Öffentlich: 

1.  Eröffnung und Begrüßung 

2. Genehmigung der Niederschrift vom 06.12.2022 

3. Sitzungsentschädigungen für die Mitglieder des Marktgemeinderates Kleinwallstadt 
Beratung und Beschlussfassung über die Modifizierung der Sitzungsgeld-Berechnung 

4. Anschaffung eines Fahrzeuges für den Hausmeister der gemeindlichen Immobilien 

5. Verschiedenes, Wünsche, Anregungen  

 
 
1. Eröffnung und Begrüßung 
 
1. Bürgermeister Thoms Köhler eröffnete um 19.00 Uhr die erste Sitzung des Finanzaus-
schusses im Jahr 2023. Er begrüßte alle Anwesenden und stellte die ordnungsgemäße La-
dung sowie die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest. 
 
 

  



 
2 

2. Genehmigung der Niederschrift vom 06.12.2022 
 
Gegen das vorstehende Protokoll gab es keine Einwendungen, es ist daher genehmigt. 
 
 
3. Sitzungsentschädigungen für die Mitglieder des Marktgemeinderates Kleinwallstadt 

Beratung und Beschlussfassung über die Modifizierung der Sitzungsgeld-Berechnung 
 
Die Geschäftsordnung für den Marktgemeinderat Kleinwallstadt regelt, dass pro Sitzungsteil-
nahme 25,00 € an die Marktgemeinderatsmitglieder als Sitzungsgeld ausgezahlt werden. Re-
gelungen über Teilzahlungen bei nicht vollständiger Sitzungsteilnahme enthält die Geschäfts-
ordnung nicht. 
 
Bislang wurde die Auszahlung folgendermaßen gehandhabt: 
 

- Teilnahme an über 50 % der Sitzungsdauer = volle Auszahlung des Sitzungsgeldes 

(25,00€) 

- Teilnahme an weniger als 50 % der Sitzungsdauer = hälftige Auszahlung (12,50€) 

 
Diese Vorgehensweise, die in der Geschäftsordnung nicht explizit geregelt ist, wurde in den 
vergangenen Jahren nicht beanstandet. 
 
Mit E-Mail vom 06. Januar 2023 moniert MGR Peter Landwehr-Büttner die bei ihm vorgenom-
mene Kürzung der Auszahlung und regt an, das volle Sitzungsgeld zu gewähren. Hintergrund 
dieser Überlegung ist, dass sich die Markträte und Markträtinnen trotz verkürzter Sitzungsteil-
nahme in vollem Umfang auf die Sitzung vorbereiten muss.  
 
Die Anregung wird zum Anlass genommen, die bisher praktizierte Regelung zu überprüfen. 
 
Die Verwaltung sieht Vorteile in beiden Regelungen und überlässt die Entscheidung dem Fi-
nanzausschuss, wie künftig das Sitzungsgeld ausgezahlt wird. In jedem Fall sollte die abge-
schlossene Abrechnung für das Sitzungsjahr 2022 nicht mehr verändert werden. Die Rege-
lung sollte ebenfalls in die Geschäftsordnung aufgenommen werden. 
 
MGRin Hannelore Kreuzer erläuterte die Fälle, in denen sie als Vertreterin von MGR  
Landwehr-Büttner solange an Ausschuss-Sitzungen teilgenommen habe, bis Herr Landwehr 
Büttner zur Sitzung erschien. Dabei wurde das Sitzungsgeld zwischen den beiden in Rede 
stehenden Personen gesplittet ausgezahlt (jeweils 12,50 €). Sie regte für diesen Fall an, die 
Entschädigung an das Mitglied, das bei Sitzungsbeginn anwesend ist, in voller Höhe auszu-
zahlen. 
 
Auf Nachfrage von MGR Jürgen Kroth teilte Frau Kreuzer mit, dass der Landkreis Miltenberg 
bei der Auszahlung des Sitzungsgeldes an die Kreistagsmitglieder unabhängig von der Länge 
der Teilnahme das Sitzungsgeld immer in voller Höhe auszahle. 
 
Aus den weiteren Wortmeldungen wurde ersichtlich, dass eine Änderung der bislang an den 
Tag gelegten Handhabung als nicht erforderlich gesehen wird. Es wurde daher beschlossen, 
das Sitzungsgeld wie bisher praktiziert zur Auszahlung kommen soll. Eine Änderung bzw. Er-
gänzung der Geschäftsordnung wurde nicht in Erwägung gezogen. 
 
Abstimmungsergebnis: 9 : 1 (MGRin Hannelore Kreuzer) 
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4. Anschaffung eines Fahrzeuges für den Hausmeister der gemeindlichen Immobilien 

 

Benjamin Metzger ist seit dem 01.07.2022 Hausmeister der gemeindlichen Gebäude und 
betreut hierbei u.a. Zehntscheune, Marktschule, Rathäuser, RV-Bank-Gebäude und Wall-
straße 17. Es hat sich schnell herausgestellt, dass er seine Aufgaben sehr gewissenhaft, 
zuverlässig und vor allem vorausschauend erfüllt. 
 
Bei dessen seinerzeitigen Einstellung wurde vereinbart, dass er zunächst bei Bedarf auf 
Fahrzeuge des Bauhofs zugreift und diese Vorgehensweise nach einer gewissen Einarbei-
tungszeit evaluiert werden soll. 
 
Zwischenzeitlich hat sich diese Handhabung als recht kompliziert herausgestellt, da die 
meisten Fahrzeuge von den Bauhofmitarbeitern selbst gebraucht werden und daher oft 
nicht zur Verfügung stehen. 
 
Aus diesem Grund hat Herr Metzger angeregt, ein Fahrzeug für die Hausmeisterbelange 
anzuschaffen. Dieser Vorschlag wird auch von Seiten der Verwaltung unterstützt. Daher hat 
Kämmerer Maidhof vorsorglich im Haushaltsplanentwurf 2023 des Marktes Kleinwallstadt 
35.000 € veranschlagt. Er könne sich vorstellen, ein ähnliches Fahrzeug wie für den Haus-
meister der Josef-Anton-Rohe-Schule, Werner Franz, zu erwerben. Dabei handele es sich 
um einen Nissan-Van, der über einen Elektromotor angetrieben wird. Die Anschaffungskos-
ten für dieses gebraucht gekaufte Fahrzeug beliefen sich auf rd. 25.000 €. Die Kosten für 
den Fahrzeug-Unterhalt fallen dabei bislang minimal aus. 
 
Die Mitglieder des Finanzausschusses erkannten die Notwendigkeit eines Hausmeister-
fahrzeuges. Die Mittel sollen deshalb im Haushalt 2023 des Marktes Kleinwallstadt bereit-
gestellt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 10 : 0 

 
 
5. Verschiedenes, Wünsche, Anregungen 
 

• Belegung in den Kleinwallstädter Kindergärten im Kindergartenjahr 2023/2024 

Bürgermeister Köhler informierte, dass im Kindergartenjahr 2023/2024 insgesamt 25 
Regelkinder mehr in den Kleinwallstädter Tagesstätten betreut werden müssen, als 
im aktuellen Kindergartenjahr. Dieser doch recht deutliche Überhang hängt in be-
sonderem Maße mit sog. „Korridorkindern“ (= die eigentlich anstehende Einschu-
lung der Kinder wird von den Eltern um ein Jahr zurückgestellt) zusammen. 
 
Durch den Umzug der Kleinkindgruppen in das neue Betreuungsgebäude am Pfar-
rer-Söller-Platz stehen hierfür in der Tagesstätte Wolkenpurzler jedoch genügend 
Räumlichkeiten zur Verfügung, sodass alle Kinder auch betreut werden können. 
 
Diesbezüglich habe heute im Rathaus Kleinwallstadt ein konstruktives Gespräch 
zwischen Bürgermeister Köhler und Kämmerer Maidhof sowie Verantwortlichen des 
Kindergartenträgervereins St. Peter und Paul (Sara Hasenstab und Kai Jülicher) 
stattgefunden, bei dem die räumliche Nutzung im Kindergarten Wolkenpurzler für 
das Kindergartenjahr 2023/2024 geregelt wurde. 
 
Zudem erwähnte der Bürgermeister, dass die Arbeiten am Neubau der Kleinkindbe-
treuung planmäßig voranschreiten würden. 
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Diese Mitteilungen wurden seitens des Gremiums zur Kenntnis genommen. 
 

 

Weitere Wortmeldungen ergaben sich nicht. 
 
 
Ende der öffentlichen Sitzung. 
 
 
Es folgte noch eine nichtöffentliche Sitzung. 
 
 
 
Kleinwallstadt, 10.02.2023 
 
 
 
 

Peter Maidhof 
Protokollführer 

 
Thomas Köhler 

1. Bürgermeister 

 


